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TOP 14 ÖPNV-Finanzierung; Verbundförderung und Durchführungs 

    vertrag mit dem Regio Verkehrsverbund Lörrach 

 
Im Umweltausschuss vom 10.03.2021 hatte die Verwaltung eine Ergänzung der Beschluss-
empfehlung an den Kreistag vorgeschlagen, die seitens des Umweltausschusses angenom-
men wurde. 
 
Nachstehend werden die Ergänzungen in roter Schrift dargestellt: 
 
Absatz 1, Satz 2 
Ebenso wird die Verwaltung beauftragt, die Satzung bzw. den Vertrag mit den Beförderungsun-
ternehmen/RVL zum Ausgleich der Mindereinnahmen der Beförderungsunternehmen aufgrund 
Tarifabsenkung zu erarbeiten… 
 
 
Absatz 2, Satz 1 
Der Umweltausschuss wird am 05.05.2021 sowohl über den neuen Durchführungsvertrag so-
wie die zu beschließende Satzung / den zu schließenden Vertrag beraten und diese dem Kreis-
tag zum Beschluss vorzuschlagen. 
 
 
Vollständiger Wortlaut der  
Beschlussempfehlung des Umweltausschusses an den Kreistag: 
 
„Die Verwaltung wird beauftragt, den zwischen dem Landkreis Lörrach und der Regio Verkehrs-
verbund Lörrach GmbH (RVL) zu schließenden Durchführungsvertrag mit dem RVL abzustim-
men und dem Kreistag in der nächsten Sitzung am 09.06.2021 zum Beschluss vorzulegen. 
Ebenso wird die Verwaltung beauftragt, die Satzung bzw. den Vertrag mit den Beförderungsun-
ternehmen/RVL zum Ausgleich der Mindereinnahmen der Beförderungsunternehmen aufgrund 
Tarifabsenkung zu erarbeiten und dem Kreistag in der Sitzung am 09.06.2021 zum Beschluss 
vorzulegen. 
 
Der Umweltausschuss wird am 05.05.2021 sowohl über den neuen Durchführungsvertrag sowie 
die zu beschließende Satzung / den zu schließenden Vertrag beraten und diese dem Kreistag 
zum Beschluss vorzuschlagen. Die Landrätin wird ermächtigt, nach Beschlussempfehlung durch 
den Umweltausschuss die in beiden Regelwerken vorgesehenen ersten Raten an den RVL und 
die Beförderungsunternehmen auszuzahlen. Die Auszahlung erfolgt freiwillig und ohne Anerken-
nung einer Rechtspflicht. Außerdem ist sie unter den Vorbehalt eines entsprechenden positiven 
Kreistagsbeschlusses zu stellen.“ 
 
 

 ERGÄNZUNG ZUM BESCHLUSSVORSCHLAG 


